
Amtsblatt der Stadt Wesseling 
 
 
42. Jahrgang  Ausgegeben in Wesseling am 26. Oktober 2011     Nummer 19 
 
 
Jahresabschluss 2009 der Kindertageseinrichtungen 
 
Bekanntgabe der Feststellung des Jahresabschlusses 2009 der Kindertageseinrichtungen der 
Stadt Wesseling, der Behandlung des Jahresverlustes sowie des abschließenden Prüfungsver-
merks der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 26 Abs. 3 der 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO); Hinweis zur Einsichtnahme in den Jahresabschluss und 
den Lagebericht  
 
Der Rat der Stadt Wesseling hat in seiner Sitzung vom 12. April 2011 auf Empfehlung des 
Jugendhilfeausschusses den Jahresabschluss der Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling für 
das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2009 schloss mit einem Jahresverlust von 
639.071,84 Euro ab. Der nach Saldierung des Jahresverlusts mit der im Wirtschaftsjahr von der Stadt 
bereits geleisteten Verlustabdeckung von 911.300,00 Euro und dem Gewinnvortrag aus dem Jahr 
2008 von 380.577,08 Euro verbleibende Überschuss von 652.805,24 Euro wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 
 
Mit Schreiben vom 5. Oktober 2011 hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den 
folgenden 
 
Abschließenden Prüfungsvermerk 
 
erteilt: 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica Revisionsgesellschaft, 
Dillingen, bedient. Diese hat mit Datum vom 16.12.2010 den nachfolgend dargestellten 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
‚Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
-unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kindertageseinrichtungen der Stadt 
Wesseling für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen, den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebs-
satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 



 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.‘ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica 
Revisionsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 05.10.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
gez.  
Manuela Gebendorfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling für das 
Wirtschaftsjahr 2009 liegen gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung ab Donnerstag, dem 27. 
Oktober 2011 im neuen Rathaus, 5. Obergeschoss, Zimmer 518, zu jedermanns Einsicht aus. Er ist 
zudem unter der Adresse http://www.wesseling.de/verwaltung/haushalt/jahresabschluss2009.php im 
Internet abrufbar. Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Das Rathaus ist geöffnet: 
 
montags, mittwochs und donnerstags von 07.30 bis 16.00 Uhr, 
dienstags von 07.30 bis 18.00 Uhr und 
freitags von 07.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 
Wesseling, 11. Oktober 2011 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Bernhard Hadel  
Erster Beigeordneter und Kämmerer 
 
 
 
 
Jahresabschluss 2009 der Kulturbetriebe 
 
Bekanntgabe der Feststellung des Jahresabschlusses 2009 der Kulturbetriebe der Stadt 
Wesseling, der Behandlung des Jahresverlustes sowie des abschließenden Prüfungsvermerks 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 26 Abs. 3 der 



Eigenbetriebsverordnung (EigVO); Hinweis zur Einsichtnahme in den Jahresabschluss und 
den Lagebericht  
 
Der Rat der Stadt Wesseling hat in seiner Sitzung vom 24. Mai 2011 auf Empfehlung des Kultur- und 
Partnerschaftsausschusses den Jahresabschluss der Kulturbetriebe der Stadt Wesseling für das 
Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2009 schloss mit einem Jahresverlust von 
642.421,55 Euro ab. Von dem nach Saldierung des Jahresverlusts mit der durch die Stadt 
vorgenommenen Verlustabdeckung von 700.200,00 Euro und unter Berücksichtigung des 
Gewinnvortrags aus dem Vorjahr von 99.056,29 Euro verbleibenden Überschuss von 156.834,74 Euro 
wird ein Teilbetrag von 100.000,00 Euro an den städtischen Haushalt zurückerstattet und der Rest 
(56.834,74 Euro) auf neue Rechnung vorgetragen.  
 
Mit Schreiben vom 5. Oktober 2011 hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den 
folgenden 
 
Abschließenden Prüfungsvermerk 
 
erteilt: 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Kulturbetriebe 
der Stadt Wesseling. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica Revisionsgesellschaft mbH, Dillingen, bedient. Diese 
hat mit Datum vom 16.12.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
 
‚Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
-unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kulturbetriebe der Stadt Wesseling für 
das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen, den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt.Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.‘ 
 



Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica 
Revisionsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 5.10.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
gez.  
Manuela Gebendorfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturbetriebe der Stadt Wesseling für das Wirtschafts-
jahr 2009 liegen gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung ab Donnerstag, dem 27. Oktober 
2011 im neuen Rathaus, 5. Obergeschoss, Zimmer 518, zu jedermanns Einsicht aus. Er ist zudem 
unter der Adresse http://www.wesseling.de/verwaltung/haushalt/jahresabschluss2009.php im Internet 
abrufbar. Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Das Rathaus ist geöffnet: 
 
montags, mittwochs und donnerstags von 07.30 bis 16.00 Uhr, 
dienstags von 07.30 bis 18.00 Uhr und 
freitags von 07.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 
Wesseling, 11. Oktober 2011 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Bernhard Hadel  
Erster Beigeordneter und Kämmerer 
 
 
 
 
Jahresabschluss 2009 der Sportstätten 
 
Bekanntgabe der Feststellung des Jahresabschlusses 2009 der Sportstätten der Stadt 
Wesseling, der Behandlung des Jahresverlustes sowie des abschließenden Prüfungsvermerks 
der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 26 Abs. 3 der 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO); Hinweis zur Einsichtnahme in den Jahresabschluss und 
den Lagebericht  
 
Der Rat der Stadt Wesseling hat in seiner Sitzung vom 12. April 2011 auf Empfehlung des 
Ausschusses für Sport und Freizeit den Jahresabschluss der Sportstätten der Stadt Wesseling für das 
Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2009 schloss mit einem Jahresverlust von 
2.945.580,32 Euro ab. Der nach Saldierung des Jahresverlusts mit der im Wirtschaftsjahr von der 
Stadt bereits geleisteten Verlustabdeckung von 2.784.400,00 Euro und dem Gewinnvortrag aus dem 
Wirtschaftsjahr 2008 von 1.974.139,67 Euro verbleibende Überschuss von 1.812.959,35 Euro wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. 
 



Mit Schreiben vom 5. Oktober 2011 hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den 
folgenden 
 
Abschließenden Prüfungsvermerk 
 
erteilt: 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Sportstätten 
der Stadt Wesseling. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica Revisionsgesellschaft mbH, Dillingen, bedient. Diese 
hat mit Datum vom 16.12.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
 
‚Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Sportstätten der Stadt Wesseling –
Eigenbetrieb- für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen, den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebs-
satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.‘ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica 
Revisionsgesellschaft mbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 5.10.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 



gez.  
Manuela Gebendorfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Sportstätten der Stadt Wesseling für das Wirtschaftsjahr 
2009 liegen gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung ab Donnerstag, dem 27. Oktober 2011 
im neuen Rathaus, 5. Obergeschoss, Zimmer 518, zu jedermanns Einsicht aus. Er ist zudem unter der 
Adresse http://www.wesseling.de/verwaltung/haushalt/jahresabschluss2009.php im Internet abrufbar. 
Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 
 
Das Rathaus ist geöffnet: 
 
montags, mittwochs und donnerstags von 07.30 bis 16.00 Uhr, 
dienstags von 07.30 bis 18.00 Uhr und 
freitags von 07.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 
Wesseling, 11. Oktober 2011 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Bernhard Hadel  
Erster Beigeordneter und Kämmerer 
 
 
 
 
Jahresabschluss 2009 der Wald- und Parkanlagen 
 
Bekanntgabe der Feststellung des Jahresabschlusses 2009 der Wald- und Parkanlagen der 
Stadt Wesseling, der Behandlung des Jahresverlustes sowie des abschließenden 
Prüfungsvermerks der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen gemäß § 26 Abs. 3 der 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO); Hinweis zur Einsichtnahme in den Jahresabschluss und 
den Lagebericht  
 
Der Rat der Stadt Wesseling hat in seiner Sitzung vom 12. April 2011 den Jahresabschluss der Wald- 
und Parkanlagen der Stadt Wesseling für das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 
2009 schloss mit einem Jahresverlust von 147.808,52 Euro ab. Von dem nach Saldierung des 
Verlusts mit der im Wirtschaftsjahr von der Stadt geleisteten Verlustabdeckung von 178.000,00 Euro 
und unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus dem Wirtschaftsjahr 2008 von 208.934,81 Euro 
verbleibenden Überschuss von 239.126,29 Euro wird ein Teilbetrag von 150.000,00 Euro an den 
städtischen Haushalt zurückerstattet und der Rest (89.126,29 Euro) auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Mit Schreiben vom 5. Oktober 2011 hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen den 
folgenden 
 
Abschließenden Prüfungsvermerk 
 
erteilt: 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Wald- und 
Parkanlagen der Stadt Wesseling. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica Revisionsgesellschaft mbH, Dillingen, 
bedient. Diese hat mit Datum vom 16.12.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
‚Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wald- und Parkanlagen der Stadt 



Wesseling für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2009 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen, den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebs-
satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen, den ergänzenden landerechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.‘ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft W + ST Publica 
Revisionsgesellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 
gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 5.10.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung - Beratung - Revision 
Im Auftrag 
 
gez.  
Manuela Gebendorfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Wald- und Parkanlagen der Stadt Wesseling für das 
Wirtschaftsjahr 2009 liegen gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung ab Donnerstag, dem 27. 
Oktober 2011 im neuen Rathaus, 5. Obergeschoss, Zimmer 518, zu jedermanns Einsicht aus. Er ist 
zudem unter der Adresse http://www.wesseling.de/verwaltung/haushalt/jahresabschluss2009.php im 
Internet abrufbar. Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Das Rathaus ist geöffnet: 
 
montags, mittwochs und donnerstags von 07.30 bis 16.00 Uhr, 
dienstags von 07.30 bis 18.00 Uhr und 



freitags von 07.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 
Wesseling, 11. Oktober 2011 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Bernhard Hadel  
Erster Beigeordneter und Kämmerer 
 
 
 
 
Bekanntmachung über den Beschluss eines Bebauungsplanes als Satzung 
 
Bebauungsplan Nr. 1/7, 2. Änderung „Auf dem Mühlenberg“, Wesseling 
 
Der Rat der Stadt Wesseling hat in seiner Sitzung am 27.9.2011 die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1/7 „Auf dem Mühlenberg“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zur Zeit geltenden Fassung) in 
Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen (GO NRW vom 14.7.1994 (GV NRW 
S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung) als Satzung beschlossen. 
 
Der vorgenannte Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/7 „Auf dem Mühlenberg“ 
in Kraft. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Wesseling und wird begrenzt vom Mühlenweg im Süden, der 
Hubertusstraße im Osten sowie dem Gelände des Friedhofes und des Betriebshofes nach Norden und 
Westen (siehe Kartendarstellung). 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/7 „Auf dem Mühlenberg“ mit der Begründung kann von 
jedermann bei der Stadt Wesseling, Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, Bereich Stadtplanung (Zimmer 
314- 316) während folgender Zeiten eingesehen werden: 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag  8.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Freitag  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
 
 
Hinweise: 
 
1) Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen kann die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 



2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind. 
 
3) Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen etwaige durch die Änderung des Bebauungsplanes 
begründete Entschädigungsansprüche, wenn nicht die Fälligkeit dieser Ansprüche innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, herbeigeführt wird. Die Fälligkeit von 
Entschädigungsansprüchen kann gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB dadurch herbeigeführt werden, 
dass der Entschädigungsberechtigte die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Gemeinde 
beantragt. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/7 „Auf dem Mühlenberg“ mit der Begründung ist im 
Internet über www.wesseling.de, Button Stadtplanung, abrufbar. 
 
 
 
Wesseling, den 17.10.2011 
Der Bürgermeister 
 
Gez. Hans-Peter Haupt 
 



 
 
 
 
 
Bekanntmachung über den Beschluss eines Bebauungsplanes als Satzung 



 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3/8 „Friedhof Berzdorf“, Wesseling- Berzdorf 
 
Der Rat der Stadt Wesseling hat in seiner Sitzung am 27.9.2011 die Aufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 3/8 „Friedhof Berzdorf“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zur Zeit geltenden Fassung) in Verbindung mit § 7 der 
Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen (GO NRW vom 14.7.1994 (GV NRW S. 666) in der zur Zeit 
geltenden Fassung) als Satzung beschlossen. 
 
Der vorgenannte Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3/8 „Friedhof Berzdorf“ in 
Kraft. 
 
Der Planaufhebungsbereich liegt im Ortsteil Berzdorf und wird begrenzt von der Brühler Straße im 
Norden, landwirtschaftlicher Nutzfläche im Osten, dem Palmersdorfer Bach im Südosten, der 
Hauptstraße im Südwesten und der Böschung zu den Grundstücken an der Sternenstraße im Westen 
(siehe Kartendarstellung). Er umfasst den Bereich des Friedhofes Berzdorf sowie der Kirche 
„Schmerzhafte Mutter“. Weiterhin befindet sich auch das Hofgut „Helmeshof“ im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 3/8 aus dem Jahr 1972. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3/8 „Friedhof Berzdorf“ mit der Begründung (einschließlich 
Umweltbericht) und die zusammenfassende Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB) können von jedermann 
bei der Stadt Wesseling, Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, Bereich Stadtplanung (Zimmer 314- 316) 
während folgender Zeiten eingesehen werden: 
 
Montag, Mittwoch und Donnerstag  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag  8.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Freitag  8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
 
 
Hinweise: 
 
1) Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen kann die Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
2) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind. 
 
3) Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen etwaige durch die Aufhebung des Bebauungsplanes 
begründete Entschädigungsansprüche, wenn nicht die Fälligkeit dieser Ansprüche innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, herbeigeführt wird. Die Fälligkeit von 



Entschädigungsansprüchen kann gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB dadurch herbeigeführt werden, 
dass der Entschädigungsberechtigte die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der Gemeinde 
beantragt. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 3/8 „Friedhof Berzdorf“ mit der Begründung (einschließlich 
Umweltbericht) und die zusammenfassende Erklärung (§ 10 Abs. 4 BauGB) sind im Internet über 
www.wesseling.de, Button Stadtplanung, abrufbar. 
 
 
 
Wesseling, den 17.10.2011 
Der Bürgermeister 
 
Gez. Hans-Peter Haupt 
 



 
 
 
 


